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TOP-Service für Lingualtechnik GmbH, Bad Essen

HR B 18628 im Handelsregister des Amtsgerichts Osnabrück

Bilanz zum 31. Dezember 2022
  
Aktiva

31.12.2022 31.12.2021
€ €

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 20.283,34 24.640,01

2.  Geleistete Anzahlungen 71.440,00 53.295,00
91.723,34 77.935,01

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.655.349,88 1.766.691,58
2. Technische Anlagen und Maschinen 703.284,02 847.998,61
3. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 291.821,16 353.008,06
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 6.441,93

2.650.455,06 2.974.140,18
2.742.178,40 3.052.075,19

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 482.393,16 402.470,73
2. Unfertige Erzeugnisse 66.054,82 74.478,31

548.447,98 476.949,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 44.396,05 80.607,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 8.710.661,02 8.088.796,57

(davon gegen Gesellschafter € 1.646.387,82;
Vorjahr € 616.418,77)

3. Sonstige Vermögensgegenstände 5.983,74 46.881,68
8.761.040,81 8.216.285,80

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 51.448,28 95.657,54
9.360.937,07 8.788.892,38

C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.019,94 15.166,02
12.120.135,41 11.856.133,59
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Passiva
31.12.2022 31.12.2021

€ €
A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 6.797.218,62 6.797.218,62
III. Gewinnvortrag 4.581.674,63 4.581.674,63

11.404.457,84 11.404.457,84

B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 581.665,13 341.715,10

C. Verbindlichkeiten
1.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 65.434,92 39.122,09

(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 65.434,92; Vorjahr € 39.122,09)

2. Sonstige Verbindlichkeiten 68.577,52 70.838,56
(davon aus Steuern € 63.660,42; Vorjahr € 47.903,81)
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 68.577,52; Vorjahr € 70.838,56)

134.012,44 109.960,65

12.120.135,41 11.856.133,59

HR B 18628 im Handelsregister des Amtsgerichts Osnabrück
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TOP-Service für Lingualtechnik GmbH, Bad Essen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
 

2022 2021
€ €

1. Umsatzerlöse 9.322.291,46 11.021.000,79
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen -8.423,49 -60.350,43
3. Sonstige betriebliche Erträge 44.871,65 6.106,72

(davon aus der Währungsumrechnung € 332,73;
Vorjahr € 326,44)

4. Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren 976.389,28 1.377.297,63

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 3.391.275,95 3.711.176,75
b) Soziale Abgaben 791.461,97 889.918,68

(davon für Altersversorgung € 36.509,71;
Vorjahr € 37.935,99)

4.182.737,92 4.601.095,43
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen 354.085,86 424.722,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.179.812,36 1.581.251,60

(davon aus der Währungsumrechnung € 2.998,26;
Vorjahr € 1.092,67)

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 14.579,44 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen
€ 14.579,44; Vorjahr € 0,00)

9. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag 1.680.293,64 2.982.389,43

10. Sonstige Steuern 9.210,48 9.210,48
11. Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung 1.671.083,16 2.973.178,95
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages 

abgeführter Gewinn -1.671.083,16 -2.973.178,95
13. Jahresüberschuss nach Ergebnisabführung 0,00 0,00

 
 

Bad Essen, den 28. März 2023                            Eva Kruse
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die TOP-Service für Lingualtechnik GmbH, Bad Essen

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der TOP-Service für Lingualtechnik GmbH, Bad Essen, – bestehend

aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der

beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vor-

schriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-

schlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unterneh-

men unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-

chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit

diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-

weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresab-

schluss zu dienen.

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt

Unter Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB wurden kein Anhang

und kein Lagebericht aufgestellt. Im Zeitpunkt der Beendigung unserer Abschlussprüfung konnte

nicht abschließend beurteilt werden, ob die Befreiungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB zu Recht in

Anspruch genommen worden ist, weil die Voraussetzungen nach § 264 Abs. 3 Satz 1 sowie Satz 1

Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 Buchst. c) bis e) HGB ihrer Art nach erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt

werden können. Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss ist diesbezüglich nicht modifiziert.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung

mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben,

um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen

Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und

Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-

tümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-

schluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-

resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko,
dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche
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       Original liegt vor



 



Leerseite aus bindetechnischen Gründen 

 



 

20
00

00
05

60
90

10

M4PDF-Engine V23.30


